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Bildungsplan inkl, begleitende Massnahmen (Anhang 2)

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Verordnung über die neue berufliche Grundbildung Medizinproduktetechnologin EFZ /
Medizinproduktetechnologe EFZ ist wie folgt erlassen worden:

Der Druck wird in einigen Wochen beim Bundesamt für Bauten und Logistik, BBL, Vertrieb, 3003
Bern, www.bundespublikationen.admin.ch erhältlich sein und auf der Internetseite des SBFI,
www.bvz.admin.ch zur Verfügung stehen.

Der Bildungsplan wird im Laufe des Monats Oktober auf der Internetseite von OdASant,
www.odasante.ch und auf www.bvz.adm in .ch aufgeschaltet.
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